
„Lebenslanges Lernen für den 
Beruf: Von der Kostenplanung über 
die Wertermittlung bis zur Mode-
ration bietet das Fortbildungspro-
gramm der Kammer alles, um mein 
Wissen aktuell zu halten und zwar 
im Austausch mit den Kollegen.“
Rainer Hub ist als beamteter Architekt bei der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier tätig.

„Ich bin stolz darauf, Architekt 
zu sein. Die Zukunft meines Be-
rufsstandes liegt mir am Herzen. 
Gemeinsam mit den Kollegen und 
über die Leitung der Kammer-
gruppe bringe ich meine Meinung 
in die Architektenkammer ein.“ 
Horst Keller, Architekt, in leitender Funktion als 
Prokurist angestellt in einem Koblenzer Architekturbüro

Dank: Den Kollegen der Architektenkammer Baden-Württemberg, auf deren Vorarbeit und 
Grundkonzeption wir zurückgreifen durften, danken wir ganz herzlich für ihr unkompliziertes 
Einverständnis zur Übernahme. 

Fotos: Kristina Schäfer, Mainz: Regina Schreiber, Heike Schultz, Michael Ritter und Rainer Hub
Herbert Piel, Boppard: Horst Keller

für angestellte und beamtete Mitglieder 

Bauen mit Plan: 
www.diearchitekten.org

Mehr Information
Auskunft zur Mitgliedschaft und zu den Voraussetzungen für die Eintragung 
in die Liste der jeweiligen Fachrichtung erhalten Sie im Internet unter 
www.diearchitekten.org > Architektenkammer > Mitgliedschaft.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen für die Eintragung 
Ernst Meinhardt (Tel. -13, E-Mail: meinhardt@akrp.de) und für junge 
Mitglieder und Architekten in der Praxis Dipl.-Ing. (FH) Georg Stein 
(Tel. -39, E-Mail: stein@akrp.de) gerne zur Verfügung.

Haben Sie andere Fragen? Unter www.diearchitekten.org > Kontakt 
finden Sie ein Organigramm und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz mit ihren jeweiligen Aufgabenbereichen 
und ihren Kontaktdaten.

Näheres zum Versorgungswerk erfahren Sie unter www.versorgungs- 
kammer.de > Bayerische Architektenversorgung oder persönlich unter  
Tel.  089 / 9235-6 sowie unter E-Mail: barchv@versorgungskammer.de 

Architektenkammer Rheinland-Pfalz
Postfach 1150, 55001 Mainz 
Hindenburgplatz 6 – 55118 Mainz
Tel. 06131 / 99 60-0 
Fax 06131 / 61 49 26
E-Mail: lgs@akrp.de 
Internet: www.diearchitekten.org 

Viele 

 Vorteile

?

Mehr Einfluss
Als Mitglied haben Sie ein Mitspracherecht. Durch Wahlen und das 
Engagement in den verschiedenen Gremien können Sie Einfluss auf 
die Entscheidungen Ihrer berufsständischen Interessensvertretung 
nehmen: über das Leistungsangebot der Kammer, über die Höhe 
des Mitgliedsbeitrags, über berufspolitische Entwicklungen und 
über die Rechtssetzung durch die Kammer.

Die Angestellten und Beamten sind im Kammervorstand mit Sitz 
und Stimme vertreten. In der Vertreterversammlung, dem Parla-
ment der Architekten, werden die Leitlinien des berufspolitischen 
Engagements und der Kammerhaushalt bestimmt. Auf der Basis 
Ihrer örtlichen Kammergruppe haben Sie als Kammermitglied die 
Möglichkeit, gestaltend auf regionale Belange des Berufsstandes 
Einfluss zu nehmen. Angestellte und beamtete Kammermitglieder 
zahlen im Übrigen einen ermäßigten Kammerbeitrag, der auch steu-
erlich absetzbar ist. Wer sich engagiert, bestimmt mit.

Mehr Präsenz
Durch beständige Lobbyarbeit hat die Kammer schon viel für die Bau-
kultur und den Berufsstand erreicht. Im Interesse einer sach- und fach-
gerechten Wahrnehmung der Aufgaben setzt die Kammer sich dafür 
ein, dass Bau- und Liegenschaftsbetriebe, Bauaufsichts-, Denkmal-
schutz- und Landschaftsbehörden im Interesse einer sach- und fachge-
rechten Wahrnehmung der Aufgaben mit Architekten, Innenarchitekten, 
Landschaftsarchitekten oder Stadtplanern besetzt wird. 

Mit zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie dem Tag 
der Architektur bringen wir den Bürgerinnen und Bürgern architekto-
nische Fragestellungen nahe und sensibilisieren sie für die Qualitäten 
einer gut gebauten Umwelt. Die Kammer stellt sich dem Dialog mit 
Fachinteressierten, Politikern und Studierenden. Mit Preisen, Ausstel-
lungen, Merkblättern, der Bauherrenzeitung, Broschüren und anderen 
Publikationen, die regelmäßig zu fachlichen und berufspolitischen The-
men erscheinen, sorgt sie für Information und Transparenz.

Mehr Zusammenarbeit 
Durch die gemeinsame Mitgliedschaft in der Kammer wird die Zu-
sammenarbeit zwischen angestellten, beamteten und freischaffen-
den Berufsangehörigen gefördert. Auf regionaler Ebene wird dieser 
Informationsaustausch mit der Kammergruppe fortgesetzt.
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„Meine Planvorlageberechtigung 
weiß auch mein Chef zu schätzen: 
Er braucht eine Mitarbeiterin, die 
vom Vorentwurf bis zur Genehmi-
gungsplanung umfassend Verant-
wortung übernehmen kann.“
Regina Schreiber, Architektin, 
angestellt bei DB International GmbH

„Dem Ruhestand kann ich durch 
das Versorgungswerk gelassen 
entgegensehen – egal, wie sich die 
staatlichen Renten entwickeln. Und 
selbst, wenn ich mich doch einmal 
selbständig machen sollte, habe 
ich eine durchgängige Versor-
gung.“
Michael Ritter ist als Landschaftsarchitekt in einem 
Mainzer Landschaftsarchitekturbüro angestellt.

„Bewertung von Immobilien und 
gutachterliche Tätigkeiten setzten 
eine hohe Qualifikation und Er-
fahrung im Bereich Planung und 
Bauen voraus. Diese Erfahrungen 
habe ich durch Studium und Beruf-
spraxis im Büro und auf Baustellen 
erworben. Das dokumentiere ich 
gerne durch die Mitgliedschaft.“
Heike Schultz, Architektin, 
angestellt bei DEKRA Industrial GmbH

Kollegialität und Solidarität Die Architektenkammer Rheinland-
Pfalz vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interes-
sen aller Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten/
innen und Stadtplaner* – der freiberuflichen und der baugewerb-
lich tätigen ebenso wie die der angestellten und beamteten. 

Über demokratisch gewählte Gremien gibt sich die Architekten-
schaft eine eigene Berufsordnung, bestimmt die Berufspolitik und 
wirkt bei Gesetzen und Verordnungen mit. Die Kammer achtet auf 
das ordnungsgemäße Handeln ihrer Mitglieder und sichert dadurch 
das hohe Ansehen des Berufsstandes insgesamt.

Mehr Qualität
Die Berufsbezeichnungen für Architekten, Innenarchitekten, 
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner sind gesetzlich ge-
schützt. Nur wer bei der Eintragung unter Beweis stellt, dass er 
die Voraussetzungen (Studienabschluss mit Diplom oder minde-
stens achtsemestrigem Bachelor, mindestens zwei Praxisjahre  
und nachgewiesene Fortbildung) erfüllt, hat durch die Eintragung 
das Recht, die Berufsbezeichnung in seiner Fachrichtung zu tra-
gen. Für den Verbraucher stellt der Titel somit ein zuverlässiges 
Gütesiegel dar.

Mit der Eintragung erhalten Sie als Architekt die volle Bauvorla-
geberechtigung. Eine Eintragung in die Liste der Innenarchitekten 
berechtigt Sie zu berufsbezogenen Bauvorlage. 

Mehr Antworten
Mit den Änderungen relevanter Gesetze und Vorschriften Schritt zu 
halten, ist gar nicht so einfach. Die Architektenkammer bietet für 
ihre Mitglieder einen kostenlosen Erstberatungsservice – unbüro-
kratisch und kompetent. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen den Mitgliedern als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn 
es beispielsweise Fragen zur HOAI oder Vergabe, zu Verträgen 
und Gesellschaftsformen, zum Urheberrecht, zum barrierefreien- 
und energieeffizienten Bauen oder zum Arbeitsrecht geht. 

Bei Fragen zum Umgang mit DIN-Normen, der Sicherheit auf Bau-
stellen und der VOB sind Sie bei uns ebenso richtig wie bei Fragen 
zur Existenzgründung, zur Tätigkeit im Ausland oder auch bei 
Schlichtungsverfahren.

* Zur besseren Lesbarkeit steht die männliche Form stets auch für die weibliche. 

Mehr Leistung
Um ihre Mitglieder bei der Berufsausübung zu unterstützen,  
erbringt die Architektenkammer eine Vielzahl von Dienstleistungen. 
Neben den Informationsangeboten auf der Homepage und dem 
monatlichen Newsletter zählt der kostenlose Bezug des Deut-
schen Architektenblattes ebenso dazu wie der des digitalen Ar-
chitektenhandbuches als Sammlung aller für die Berufsausübung 
wesentlichen Gesetzen und Vorschriften. Darüber hinaus hat die 
Architektenkammer eine Reihe von Rahmenvereinbarungen abge-
schlossen, die ihren Mitgliedern bei den jeweiligen Anbietern gün-
stige Spezialbedingungen sichern. Dazu gehören Gruppenverträge 
für private Krankenversicherungen, für Software und Recherche, 
aber auch für die Haftpflichtversicherung und die sicherheitstech-
nische Betreuung von Architekturbüros.

Mehr Wissen
Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz bietet ein vielfältiges und 
qualitativ hochwertiges Veranstaltungsprogramm an. Zu den mehr 
120 Angeboten pro Jahr zählen Seminare und Lehrgänge, Sympo-
sien, Exkursionen und vieles mehr. Alleine mehr als 30 davon wen-
den sich an Absolventen vor der Kammereintagung. Halbjährlich 
werden die Programmflyer versendet.

Mehr Alterssicherung
Mit Ihrer Kammerzugehörigkeit gehören Sie dem Versorgungswerk 
der Architektenkammer, der Bayerischen Architektenversorgung, 
einem leistungsfähigen berufsständischen Versorgungswerk mit 
Kapitaldeckung an. Die Leistungen des Versorgungswerks umfas-
sen die Alters-, Witwen- und Waisenrenten, Kinderzuschüsse zu 
den Renten, Zuschüsse zur Wiederherstellung der Berufsfähigkeit, 
aber auch den Schutz vor Berufsunfähigkeit schon von der erster 
Beitragszahlung an. 

Von der Mitgliedschaft im Versorgungswerk können Sie sich 
befreien lassen, wenn Ihre Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften geregelt ist oder Sie bereits einem anderen berufs-
ständischen Versorgungswerk angehören.
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